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2126

Neunundvierzigste Verordnung zur  Änderung von Rechtsverordnungen 
zum Schutz vor dem  Coronavirus SARS-CoV-2

Vom 23. Dezember 2021

Artikel 1

Änderung der Coronaschutzverordnung

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 3 bis 8, § 73 Ab-
satz 1a Nummer 6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 2 des Gesetzes 
vom 22. November 2021 (BGBl.  I S. 4906) geändert, § 28a Absatz 3 zuletzt durch 
Artikel 12 Nummer 0 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geän-
dert, § 28a Absatz 4 bis 6 durch Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes vom 18. Novem-
ber 2020 (BGBl. I S. 2397) eingefügt, Absatz 7 und Absatz 8 zuletzt durch Artikel 1 
Nummer 6 des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 (BGBl.  I S. 5162) geändert, § 32 
durch Artikel 1 Nummer 4 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 802) neu ge-
fasst, § 73 Absatz 1a Nummer 6 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 26 des Gesetzes 
vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) und § 73 Absatz 1a Nummer 24 zuletzt durch 
Artikel 1 Nummer 9 des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162) geän-
dert worden sind, sowie von § 7 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenver-
ordnung vom 8.  Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), der durch Artikel  20a Num-
mer 3 und 7 des Gesetzes vom 22. November 2021 (BGBl. I S. 4906) geändert wor-
den ist, und §  13 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 
(GV. NRW. S. 218b), der durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 25. März 2021 
(GV. NRW. S. 312) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales:

Die Coronaschutzverordnung vom 3. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1246b), die zuletzt 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 16. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1410a) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

  „3.  im Freien bei Versammlungen nach Artikel  8 des Grundgesetzes mit 
mehr als 750 Personen,“.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Abweichend von Absatz 1 kann auf das Tragen einer Maske ausnahms-
weise verzichtet werden

  1.  in Privaträumen bei ausschließlich privaten Zusammentreffen,

  1a.  bei der nicht nur augenblicklichen Alleinnutzung eines Innenraums 
durch eine Person,

  2.  in ambulanten und stationären Wohn- und Betreuungsangeboten für äl-
tere Menschen und Menschen mit Behinderungen und stationären Ein-
richtungen der Sozialhilfe, soweit kein direkter Kontakt mit nicht voll-
ständig geimpften oder genesenen Bewoh nerinnen und Bewohnern be-
steht, sowie in Wohnangeboten der Kinder- und Jugendhilfe,

  3.  in Haft- und Arresträumen von Justizvollzugseinrichtungen und ver-
gleichbaren Einrichtungen,

  4.  in gastronomischen Einrichtungen an festen Sitz- oder Stehplätzen, 
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  5.  von Gästen und Beschäftigten bei privaten Feiern mit Tanz sowie bei 
Karnevalsveranstaltungen und vergleichbaren Brauchtumsveranstal-
tungen in Innenräumen, wenn im jeweiligen Hygienekonzept keine ab-
weichenden Regelungen getroffen sind,

  6.  von immunisierten Personen bei der Teilnahme an schriftlichen oder 
mündlichen Prüfungen, wenn die Plätze einen Mindestabstand von 1,5 
Metern aufweisen oder im Schachbrettmuster angeordnet sind,

  7.  in Einsatzsituationen von Sicherheitsbehörden, Feuerwehr, Rettungs-
dienst und Katastrophenschutz sowie des Abschiebungshaft-, Maßregel- 
und Justizvollzugs,

  8.  wenn das zur Ermöglichung einer Dienstleistung oder ärztlichen Be-
handlung erforderlich ist,

  9.  zur notwendigen Einnahme von Speisen und Getränken,

  10.  in sonstigen Fällen, wenn das Ablegen der Maske nur wenige Sekunden 
dauert,

  11.  bei der Kommunikation mit einem gehörlosen oder schwerhörigen Men-
schen,

  12.  beim Tanzen, während der Sportausübung, soweit dies für die Sportaus-
übung erforderlich ist, bei Vortragstätigkeiten unter Einhaltung eines 
Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen Personen sowie bei anderen 
Tätigkeiten, die nur ohne das Tragen einer Maske ausgeübt werden kön-
nen (Spielen von Blasinstrumenten und ähnliches),

  13.  von immunisierten Mitgliedern von Chören beim gemeinsamen Singen 
sowie von immunisierten Sängerinnen, Sängern, Schauspielerinnen und 
Schauspielern bei Auftritten im Rahmen kultureller Angebote ein-
schließlich der erforderlichen Proben,  

  14.  von Inhaberinnen und Inhabern sowie Beschäftigten von Einrichtungen, 
die für Kunden- oder Besucherverkehre geöffnet sind, wenn das Tragen 
der Maske durch gleich wirksame Schutzmaßnahmen (Abtrennung 
durch Glas, Plexiglas oder ähnliches) ersetzt wird,

  15.  auf behördliche oder richterliche Anordnung,

  16.  von Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen kön-
nen; das Vorliegen der medizinischen Gründe ist durch ein ärztliches 
Zeugnis nachzuweisen, welches auf Verlangen vorzulegen ist.“

2.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

   aaa)  In Nummer 1 wird die Zahl „2 500“ durch die Zahl „750“ ersetzt.

   bbb)  Nummer 10 wird wie folgt gefasst:

    „10.  nicht-touristische Übernachtungen in Beherbergungsbetrie-
ben, wobei von nicht immunisierten Personen bei der Anreise 
und danach jeweils nach Ablauf der Gültigkeit ein erneuter 
Test vorzulegen ist,“.

  bb)  In Satz 2 wird die Angabe „Nummer 8“ durch die Angabe „Nummer 7“ 
ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert:
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   aaa)  Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

    „3.  Tierparks, Zoologische Gärten, Freizeitparks, Spielhallen, 
reine Freibäder (unter Ausnahme der Nutzung durch Schulen, 
die sich nach den Regeln der Coronabetreuungsverordnung 
richtet) sowie vergleichbare Freizeiteinrichtungen,“.

   bbb)  In Nummer 4 werden die Wörter „auf und in Sportstätten“ durch 
die Wörter „im Freien auf Sportstätten“ ersetzt.

  bb)  In Satz 2 wird die Angabe „Nummer 8“ durch die Angabe „Nummer 7“ 
ersetzt.

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

   aaa)  Vor der Nummer 1 werden die folgenden Nummern 1 bis 3 einge-
fügt:

    „1.  die gemeinsame Sportausübung (Wettkampf und Training) in 
Innenräumen in Sportstätten sowie außerhalb von Sportstät-
ten im öffentlichen Raum (unter Ausnahme der Nutzung 
durch Schulen, die sich nach den Regeln der Coronabetreu-
ungsverordnung richtet) sowohl im Amateursport als auch 
im Profi sport, wobei für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 
Profi ligen, an Ligen und Wettkämpfen eines Verbands, der 
Mitglied im Deutschen Olympischen Sportbund ist, sowie 
Teilnehmende an berufsvorbereitenden Sportausbildungen 
(zum Beispiel erforderliche Lehrver anstaltungen im Rahmen 
von Hochschulstudiengängen) übergangsweise als Ersatz der 
Immunisierung ein Testnachweis nach §  2 Absatz  8a Satz  1 
auf der Grundlage einer PCR-Testung ausreichend ist,

    2.  Hallenschwimmbäder (unter Ausnahme der Nutzung durch 
Schulen, die sich nach den Regeln der Coronabetreuungsver-
ordnung richtet), Wellnesseinrichtungen (Saunen, Thermen, 
Sonnenstudios und ähnliche Einrichtungen) sowie vergleich-
bare Freizeiteinrichtungen, bei deren Nutzung das Tragen von 
Masken überwiegend nicht möglich ist,

    3.  gemeinsames Singen von Chormitgliedern, wenn dabei gemäß 
§ 3 Absatz 2 Nummer 13 auf das Tragen von Masken verzich-
tet wird,“.

   bbb)  Die bisherigen Nummern 1 und 2 werden die Nummern 4 und 5.

  bb)  In Satz 2 wird die Angabe „Nummer 8“ durch die Angabe „Nummer 7“ 
ersetzt.

 d)  Absatz 5 wird durch die folgenden Absätze 5 und 5a ersetzt:

   „(5) Bei Veranstaltungen nach den Absätzen 2 und 3 darf oberhalb einer ab-
soluten Zahl von 250 Zuschauenden die zusätzliche Auslastung bei höchs-
tens 50 Prozent der über 250 Personen hinausgehenden regulären Höchstka-
pazität liegen; insgesamt sind aber höchstens 750 Zuschauende, gleichzeitig 
anwesende Besucherinnen und Besucher oder Teilnehmende zulässig. Steh-
plätze dürfen nicht besetzt werden. Satz  1 gilt nicht für Veranstaltungen 
nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 sowie für Veranstaltungen, bei denen eine 
Zugangskontrolle aufgrund des Veranstaltungscharakters nicht erfolgen 
kann.

   (5a) Überregionale Großveranstaltungen fi nden ohne Zuschauende statt.“ 
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 e)  In Absatz  8 Satz  1 werden nach dem Wort „Veranstaltungen“ die Wörter 
„oder Versammlungen nach Artikel 8 des Grundgesetzes“ eingefügt.

3.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird das Wort „oder“ angefügt.

 b)  Absatz 2 wird durch die folgenden Absätze 2 und 3 ersetzt:

   „(2) Private Zusammenkünfte von ausschließlich immunisierten Personen 
im öffentlichen und privaten Raum sind zulässig 

  1.  innerhalb des eigenen Hausstandes ohne Personenbegrenzung,

  2.  als Zusammenkunft des eigenen Hausstands ohne Personenbegrenzung 
mit höchstens zwei Personen aus einem weiteren Hausstand, wobei Kin-
der bis einschließlich 13 Jahren hiervon ausgenommen sind,

  3.  als Zusammenkunft von insgesamt höchstens zehn Personen ohne Be-
schränkung der Zahl der Hausstände, wobei Kinder bis einschließlich 
13 Jahren hiervon ausgenommen sind,

  4.  wenn dies zur Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger 
Personen, aus zwingenden betreuungsrelevanten Gründen oder zur 
Wahrnehmung von Sorge- oder Umgangsrechten erforderlich ist,

  5.  soweit es sich um die Teilnahme an einer zulässigen Versammlung oder 
Veranstaltung beziehungsweise die Nutzung eines zulässigen Angebots 
gemäß § 4 Absatz 1 bis 3 handelt.

  Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner sowie Partnerinnen und 
Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten als ein Hausstand, 
auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben. Für Zusammenkünfte von 
immunisierten Personen mit nicht immunisierten Personen gilt Absatz 1. 

  (3) In der Nacht vom 31. Dezember 2021 auf den 1. Januar 2022 sind Ansamm-
lungen, die über die nach den Absätzen 1 und 2 bestehenden Personengrenzen 
für Zusammenkünfte hinausgehen, auf von den zuständigen Behörden durch 
Allgemeinverfügung näher zu bestimmenden publikumsträchtigen Plätzen und 
Straßen untersagt.“ 

4.  § 8 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Ordnungswidrig im Sinne des §  73 Absatz  1a Nummer  24 in Verbindung 
mit §§ 32, 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig 

 1.  entgegen § 2 Absatz 3 eine dort genannte Einrichtung ohne vorherige Vor-
lage des geforderten Hygienekonzeptes öffnet,

 2.  entgegen § 3 trotz Verpfl ichtung die vorgeschriebene Maske nicht oder ohne 
gleichzeitige Bedeckung von Mund und Nase trägt,

 3.  entgegen §  4 Absatz  1 dort genannte Einrichtungen, Angebote oder Tätig-
keiten in Anspruch nimmt, besucht oder ausübt, ohne immunisiert zu sein 
oder über den geforderten Testnachweis zu verfügen, oder entgegen § 4 Ab-
satz 4 Satz 1 dort Beschäftigte, ehrenamtlich eingesetzte oder vergleichbare 
Personen einsetzt, die weder immunisiert sind noch über den geforderten 
Testnachweis verfügen,

 4.  entgegen §  4 Absatz  2 dort genannte Einrichtungen, Angebote oder Tätig-
keiten in Anspruch nimmt, besucht oder ausübt, ohne immunisiert zu sein, 
oder entgegen §  4 Absatz  4 Satz  2 dort  Beschäftigte, ehrenamtlich ein-
gesetzte oder vergleichbare Per sonen einsetzt, die weder immunisiert sind 
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noch über den geforderten Testnachweis verfügen und zusätzlich die gefor-
derte Maske tragen,  

 5.  entgegen §  4 Absatz  3 dort genannte Einrichtungen, Angebote oder Tätig-
keiten in Anspruch nimmt, besucht oder ausübt, ohne immunisiert zu sein 
und zusätzlich über den geforderten Testnachweis zu verfügen, oder entge-
gen § 4 Absatz 4 Satz 2 dort  Beschäftigte, ehrenamtlich eingesetzte oder ver-
gleichbare Personen einsetzt, die weder immunisiert sind noch über den ge-
forderten Testnachweis verfügen und zusätzlich die geforderte Maske tra-
gen,

 5a.  entgegen §  4 Absatz  5 eine Veranstaltung ohne Einhaltung der 
 vorgeschriebenen Kapazitätsbegrenzung, mit mehr als 750 Zuschauenden, 
gleichzeitigen Besucherinnen und Besuchern oder Teilnehmenden oder un-
ter Nutzung von Stehplätzen durchführt,  

 5b.  entgegen § 4 Absatz 5a eine überregionale Großveranstaltung mit Zuschau-
enden durchführt,  

 6.  entgegen § 4 Absatz 6 einen fremden oder gefälschten Test- oder Immunisie-
rungsnachweis verwendet, um ein Angebot zu nutzen oder durchzuführen,

 7.  entgegen §  4 Absatz  6 bis 8 als verantwortliche Person die erforderlichen 
Kontrollen der Test- und Immunisierungsnachweise beziehungsweise Prüf-
nachweise nach §  4 Absatz  6a oder Bescheinigungen der Schule nach §  4 
Absatz 7 nicht sicherstellt oder Personen Zugang zu einer Einrichtung oder 
einem Angebot gewährt, obwohl diese nicht in der in § 4 Absatz 1 bis 3 vor-
geschriebenen Weise immunisiert beziehungsweise getestet sind, 

 8.  entgegen §  5 Absatz  1 einen Club, eine Diskothek oder eine vergleichbare 
Einrichtung betreibt oder eine vergleichbare Veranstaltung durchführt,

 8a.  entgegen § 5 Absatz 2 öffentlich ein Feuerwerk veranstaltet oder Pyrotech-
nik verwendet, 

 9.  entgegen § 6 Absatz 1 eine Zusammenkunft mit nicht immunisierten Perso-
nen durchführt oder daran teilnimmt,

 10.  entgegen §  6 Absatz  2 eine Zusammenkunft unter ausschließlich immuni-
sierten Personen durchführt oder daran teilnimmt,

 11.  entgegen § 6 Absatz 3 an Ansammlungen teilnimmt.  

  ohne dass es zusätzlich einer Zuwiderhandlung gegen eine vollziehbare Anord-
nung auf Grund dieser Verordnung bedarf. Satz 1 gilt nur, soweit nicht gemäß 
§ 7 Absatz 3 reduzierte Schutzmaßnahmen in Kraft gesetzt sind.“

5.  § 9 Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.

Artikel 2

Änderung der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit den §§ 28 Absatz 1, 28a Absatz 3 bis 8, §§ 29 
bis 31 in Verbindung mit § 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 des Infektionsschutzge-
setzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch 
Artikel 1 Nummer 2 des Gesetzes vom 22. November 2021 (BGBl. I S. 4906) geän-
dert, § 28a Absatz 3 zuletzt durch Artikel 12 Nummer 0 des Gesetzes vom 10. Sep-
tember 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert, Absatz 4 bis 6 durch Artikel 1 Nummer 17 
des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) eingefügt, Absatz 7 und Ab-
satz  8 zuletzt durch Artikel  1 Nummer  6 des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 
(BGBl.  I S. 5162) geändert, § 29 zuletzt durch Artikel 41 Nummer 7 des Gesetzes 
vom 8. Juli 2016 (BGBl. I S. 1594), § 30 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 18 des Ge-
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setzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018), § 32 durch Artikel 1 Nummer 4 des Ge-
setzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 802) neu gefasst, § 73 Absatz 1a Nummer 6 
zuletzt durch Artikel  1 Nummer  26 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl.  I 
S. 1010) und § 73 Absatz 1a Nummer 24 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 9 des Ge-
setzes vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162) geändert worden sind, sowie von 
§  7 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8.  Mai 2021 
(BAnz AT 08.05.2021 V1), der durch Artikel 20a Nummer 3 und 7 des Gesetzes vom 
22. November 2021 (BGBl. I S. 4906) geändert worden ist, und § 6 Absatz 2 Num-
mer 2 und § 13 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. 
NRW. S. 218b) die durch Artikel 1 Nummer 4 und 6 des Gesetzes vom 25. März 2021 
(GV. NRW. S. 312) geändert worden sind, verordnet das Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales:

Die Corona-Test-und-Quarantäneverordnung vom 24. November 2021 (GV. NRW. 
S. 1199c), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 16. Dezember 2021 (GV. 
NRW. S. 1410a) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 11 wird wie folgt gefasst:

   „§ 11
 Meldeverfahren in Großbetrieben 

der Fleischwirtschaft 

  (1) Schlacht-, Zerlegungs- und Fleischverarbeitungsbetriebe, Wildbearbei-
tungsbetriebe sowie sonstige Betriebe, bei denen mehr als 100 Beschäftigte an 
einem räumlich zusammenhängenden Standort innerhalb des Landes Nord-
rhein-Westfalen tätig sind, unabhängig davon, ob es sich um eigene Beschäf-
tigte oder solche von im Betrieb tätigen Werkvertragsnehmern oder um Leihar-
beitnehmer handelt, unterliegen einer Meldepfl icht bezüglich der Ergebnisse 
der Testungen ihrer Beschäftigten nach dem Infektionsschutzgesetz und dieser 
Verordnung.

  (2) Unbeschadet der Regelungen des Infektionsschutzgesetzes unterliegen Be-
schäftigte der Betriebe nach Absatz 1 auch dann einer Testpfl icht, wenn sie ge-
impfte oder genesene Personen im Sinne des § 2 Nummer 2 oder Nummer 4 der 
COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung in der jeweils geltenden 
Fassung sind. Eine Testung muss mindestens einmal pro Kalenderwoche durch-
geführt werden. Für Art und Durchführung der Testung gelten § 28b Absatz 1 
Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung ent-
sprechend.

  (3) Die Testergebnisse sind wöchentlich an das Landesinstitut für Arbeitsge-
staltung des Landes NRW (Lia.nrw), Gesundheitscampus 10, 44801 Bochum per 
Fax (0211/31011189) oder per Email (testung.evaluation@lia.nrw.de) spätestens 
jeden Montag für die Vorwoche zu melden. Bei der Meldung ist das Formular 
gemäß der Anlage 4 dieser Verordnung zu verwenden. Sonstige gesetzliche Mel-
depfl ichten, insbesondere Meldepfl ichten nach dem Infektionsschutzgesetz, blei-
ben unberührt.

  (4) Die Namen und Wohn- oder Aufenthaltsadressen sämtlicher auf dem Be-
triebsgelände anwesenden Personen müssen jederzeit und mit aktuellen Stand 
verfügbar sein und für einen Zeitraum von vier Wochen nach dem jeweiligen 
Erhebungsdatum aufbewahrt werden. Die Daten sind der nach dem Infektions-
schutz- und Befugnisgesetz zuständigen Behörde jederzeit auf Verlangen zur 
Kontaktpersonennachverfolgung auszuhändigen.“  

2.  Die Anlage 4 zur Corona-Test-und-Quarantäneverordnung wird durch die An-
lage zu dieser Verordnung ersetzt.
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Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 28. Dezember 2021 in Kraft unter Ausnahme von Ar-
tikel 2, der am 1. Januar 2022 in Kraft tritt.

Düsseldorf, den 23. Dezember 2021

Der Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n
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Stand: 28.08.2020 

 
Meldung der Testergebnisse zu Evaluationszwecken gemäß  

§ 11 Absatz 3 der CoronaTestQuarantäneVO 
 
per Fax an 0211/ 3101-1189 oder per E-Mail an testung.evaluation@lia.nrw.de 
 
 

Firmenname:  

Straße, Hausnummer:  

PLZ:   Ort:  

Falls die Firmenanschrift und die Adresse des Einsatzortes voneinander abweichen, 
bitte beides angeben. 

ggf. Adresse Einsatzort 
Straße, Hausnummer:  

PLZ:   Ort:  

Ansprechpartner:  

Rufnummer für Rückfragen:  

Meldung für Kalenderwoche Nr.:   
(Zahlen bitte bezogen auf die gesamte Kalenderwoche angeben.) 

Beschäftigtenzahl Gesamtbetrieb:  

Beschäftigtenzahl Produktion:  

    
Anzahl getestete Personen  
(geimpft oder genesen):  davon positiv:  

  

  

Anzahl getestete Personen  
(nicht geimpft oder genesen):  davon positiv:  
 
 

– GV. NRW. 2021 S. 1446a



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 87a vom 23. Dezember 20211454a

7111

Berichtigung der  Waffenverbotszonenverordnung

Vom 16. Dezember 2021

Die Waffenverbotszonenverordnung vom 16. Dezember 2021 (GV. NRW S.  1414a) 
wird wie folgt berichtigt:

Die Anlage erhält die aus dem Anhang zu dieser Berichtigung ersichtliche Fassung.

Düsseldorf, den 17. Dezember 2021

Der Direktor des 
Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste

Thomas  R o o s e n
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Anlage 

Düsseldorf (Altstadt) 

Zeitliche Begrenzung:  freitags ab 18:00 Uhr bis samstags 08:00 Uhr, samstags ab 18:00 
Uhr bis sonntags 08:00 Uhr sowie entsprechend vor/an Wochen-
feiertagen, Karnevalstage des 11.11. und Weiberfastnacht bis 
einschließlich Aschermittwoch jeden Jahres  

Nördliche Begrenzung: einschließlich Ratinger Straße, Altstadt, Emilie-Schneider-Platz 
und Verlängerung bis zum Rheinufer 

Westliche Begrenzung:  einschließlich östliches Rheinufer 

Östliche Begrenzung:  einschließlich Heinrich-Heine-Allee, Kasernenstraße; ab der 
Schulstraße nur noch einschließlich Rathausufer, Mannesman-
nufer, Johannes-Rau-Platz  

Südliche Begrenzung:  einschließlich Benrather Straße, Maxplatz /Schulstraße, Johan-
nes-Rau-Platz, Apolloplatz bis südliches Ende der Unterführung 
unter der Rheinkniebrücke 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 87a vom 23. Dezember 20211456a

Anlage 

Köln (Ringe) 

Zeitliche Begrenzung: freitags ab 20:00 Uhr bis samstags 06:00 Uhr, samstags ab 20:00 
Uhr bis sonntags 06:00 Uhr sowie entsprechend vor/an 
Wochenfeiertagen, Karnevalstage des 11.11. und 
Weiberfastnacht bis einschließlich Aschermittwoch jeden Jahres  

Räumliche Begrenzung: Der räumliche Bereich umfasst den Straßenzug 
Hohenzollernring/Kaiser-Wilhelm-Ring einschließlich direkt 
anrainender Straßen. Dieser erstreckt sich nördlich bis an die 
Fortsetzung der B9 Hansaring, wird östlich durch den 
Friesenwall einschließlich Friesenstraße bis zur Einmündung 
Steinfelder Gasse und im weiteren Verlauf durch die 
Mittelstraße einschließlich und die Benesisstraße und den 
Straßenzug Am Rinkenpfuhl ausschließlich begrenzt und 
schließt dabei den Teilbereich Hahnenstraße mit ein. Südliche 
Begrenzung bildet die Schaafenstraße einschließlich und 
westlich die Brabanter Straße einschließlich, wobei der 
Teilabschnitt Antwerpener Straße bis zur Hausnummer 15 in 
Richtung Bismarckstraße einbezogen ist. 

Straßenabschnitte: Aachener Str. 2 - 10, Albertusstr. 52 - 55, Antwerpener Str. 1 - 
15, Balduinstr. 11 - 20, Bismarckstr. 1 - 20, Brabanter Str. 1 - 
55, Christophstr. 13 - 43, Ehrenstr. 71 - 102, Flandrische Str. 1 - 
18, Friesenplatz 1 - 25, Friesenstr. 2 - 87, Friesenwall 1 - 130, 
Genter Str. 1 - 4, Gereonshof 30 - 49, Habsburgerring 1 - 22, 
Hahnenstr. 12 - 57, Hansaring 4 - 4, Hildeboldplatz 1 - 25, 
Hohenstaufenring 63 - 78. Hohenzollernring 1 - 103, Im 
Klapperhof 39 - 52, Kaiser-Wilhelm-Ring 2 - 50. Kamekestr. 1 - 
14, Kettengasse 7 - 24, Limburger Str. 1 - 39, Lütticher Str. 1 - 
11, Maastrichter Str. 2 - 18, Mauritiuswall 86 - 86, Mittelstr. 23 
- 54, Palmstr. 31 - 47, Pfeilstr. 2 - 14, Pilgrimstr. 2 - 8, Richard-
Wagner-Str. 1 - 1, Rudolfplatz 1 - 14, Schaafenstr. 2 - 67, 
Steinfelder Gasse 1 - 1, Venloer Str. 1 - 19, Von-Werth-Str. 1 - 
2, Werderstr. 2 – 2 
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Anlage 

Grundkarte: © OpenStreetMap Contributors 
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Anlage 

Köln (Zülpicher Straße) 

Zeitliche Begrenzung: freitags ab 20:00 Uhr bis samstags 06:00 Uhr, samstags ab 20:00 
Uhr bis sonntags 06:00 Uhr sowie entsprechend vor/an 
Wochenfeiertagen, Karnevalstage des 11.11. und Weiberfastnacht 
bis einschließlich Aschermittwoch jeden Jahres  

Räumliche Begrenzung: Der als Waffenverbotszone in Betracht kommende räumliche 
Bereich innerhalb des im PP Köln definierten Raums polizeilicher 
Schwerpunktsetzung (RapS) Zülpicher Straße in der Kölner 
Innenstadt umfasst den Straßenzug der Zülpicher Straße nordöstlich 
beginnend einschließlich des Zülpicher Platzes und endet an der 
Einmündung Zülpicher Straße / Zülpicher Wall  

Straßenabschnitte: Friedrichstr. 60 - 60, Hochstadenstr. 32 - 32, Hohenstaufenring 21 - 
30, Zülpicher Platz 1 - 18, Zülpicher Str. 1 - 60, Zülpicher Wall 1 - 
16 

– GV. NRW. 2021 S. 1454a
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